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1. Beiblatt 

l15!A.B. 

zu 141/J 

Beiblatt zur Parlamentskorres pondenz 28 .... 0ktober 1960 

Anfragebeantwortung 

Die Anfrage der Abgeordneten Dr. P rad e rund Genos sen, betreffend 

die Regelung der Berechnung des landwirtschaftlichen Einkommens nach dem 

Kriegsopferversorgungsgeset,z und den Einbau des Kriegsopfer-Ernährungszulagen­

gesetzes 1957 in das Kriegsopferversorgungsgesetz, hat Bundeskanzler 

Ing. Raa b namens der Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

Von den Rentenleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 

sind Zusat zrenten, EI ternrenten j ;:Ti twen- und Waisenbeihilfen sowie Zuwendungen 

zur Doppelwaisenrent e nur dann zu gewähre n, wenn und insoweit das Einkommen 

der Versorgungsberechtigten eine bestimmte Höhe nicht erreicht" Die im Einzel­

fall massgebenden Einkommensgrenzen sind im Gesetz zahlenmässig angeführt. 

Bei zur Gänze oder zum Teil in Güterform erzielten Einkommen ist gemäss 

§ 13 Abs.4 KOVG. 1957 die durch das JlTaturaleinkomrnen gewährleistete Lebens­

führung des Versorgungsberechtigten mit der Lebensführung einer Person zu 

vergleichen, die lediglich über ein Bareinkomn::en bis zur Höhe der in Betracht 

kommenden Einkommensgrenze verfügt. Damit soll eine gleiche Behandlung der 

Versorgungsberechtigten vor dem Gesetz ohne Rücksich:l:r auf die Art und Zusammen­

setzung des Einkommens gewährleistet werden. 

Die Zentralorganisation der Kriegsopferverbände österreichs und die 

PräsidenteltDkonferenz der 1andwirtschaft skammern Ös terre ichs haben unt er Hin­

weis auf die Schwierigkeiten bei der Ermi tt lung des Einkommens aus land- und 

forst'wirtschaftlichen Betrieben und die zufolge der VerschiederL'fleit der 

Produktionsbedingungen in diesen E:rvverbsz-vl'eigen gegebene Gefahr einer. ungleich­

mässigen Beurteilung des Einkommens durch die Landes,invalidenämter angeregt j 

die Bewertung der land- LIDO. forstwirt schaft 1i chen Betriebe nach dem Bewertungs­

gesetz 1955, BGBLNr.148, zu Hilfe zu nehmen und als &"'lrechenbares Einkommen 

nach § 13 KOVG.1957 20 v.H., des EinheitsYJertes anzunehmen; das Einkommen 

aus Spezialkulturen (Weinb au~ Gartenb au) soll nach den Va rschriften des Ein­

kommensteuergesetzes 1953 ermittelt werden3 Bei in Naturalien bestehenden 

Leistungen und Nutzungen, z.B. Ausgedingldstungen und Naturalbezüge land­

wirtschaftlicher Dienstnehmer 9 sol18n die für rlio Bevvertung der Sachbezüge 

geltenden Richtlinien für Zwecke des Steuerabzuges vom Arbeitslohn und der 

Sozialversicherung bei der Ermittlung des Einkommons nach § 13 KOVG. mass-

geb end sein~ 
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Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 13 Abso4 KOVG v 1957 

in der derzeitigen Fassung ist bei dem nach dieser Bestimmung vorzunehmenden 

Vergleich davon auszugehen, dass der Geldeinkommensbezieher alle für sich 

und seine Familie notwendigen Naturalien zum Konsumentenpreis beziehen muss, 

weshalb die aus einer Landwirtschaft für den U::.terhalt dos Beschädigtem 

und seiner Fa~ilie 'verbrauchten Naturalien auch zum Verbraucherpreis ver-. 
anschlagt werden müssen, um eine richtige Vergleichsgrundlage zu den Lebens-

füh~ngskosten des Geldeinkommensbeziehers zu erhalten9 daher können auch die 

'im Steuerrecht und in der Sozialversicherung angewendeten Richtsätze, die 

aus finanz- und sozialpolitischen Gründen bewusst niedrig gehalten sL1.d? 

bei einer Prüfung im, Sinne des § 13 Abs .4 KOVG ~ 1957 nicht herangezogen 

werden, weil sich sonst ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen 

widersprechendes Bild ergeben v,-iirde. 

Es steht ausser Zvveife1 9 dass die Durchführung der Vorschläge der 

genannten Interessenvertretungen wesontli ch dazu bei tr51gen würdet d.as Ver­

fahren der Ermittlung des Einkommens nach § 13 KOVG,1957 sehr zu verein-­

fachen. Die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens würden in jedem Einzel­

falle leicht zu über<j!lrüfen sein. Mit der dadurch gmvährleisteten gleichen 

Behandlung der Empfänger von Naturaleinkommen 1JvLi.rden der ze it b eatchende 

Unsicherheiten in der Beurteilung des Naturaleinkommens durch die Landes­

invalidenämter ausgeschaltet und dadurch in Einzelfällen entst ehende Härten 

vermieden werden. Es muss aber andererseit s darauf Bedacht genommen vJerC CE) 

dass die Empfänger von Bareinkommen - nach der Höhe der EinkommensG.renzG:J. 

handel t es aich durchwegs um bE'.Jdürftige Kriegsopfer - hinsichtlich ihr·2l' 

.Anspruche auf Zusatzrente, Elternrente, Witwen"" und Waisenbeihili'c ::::01,'7:;.8 

Zuwendungen zur Doppelwaisenrento nicht etwa dadurch benachteiligt 'ilerO,üYl, 

dass an ihre wirtschaft lichen Verhältnisse ein strengerer Maßs'cab cllG:G'iJendct 

wird als bei den Empfä:i:lgern V-Jn NaturaleirJi::ommen. Im Hinblick auf die 

weitreichenden AusvJirkungen der in Rede stehenden Änderung der E~i~1.koC:1neE8-

ermittlung in der Kriegsopferversorgung erscheint eine genaue PrüfUl~.g C:ioses 

Problems durch die in Betracht kommenden ZentralstelIen im Einver:::leh~'l:::;ll rr:.it 

den Int eressenvertretungen erforderlich. Vom Ergebnis dieser Bera t;.mf;cn 

wird es abhängen 9 ob dem Nationalrat eine Regierungsvo rlage zur _A.osLJ.<ic:::'L:.ng 

des § .13 KOVG~1957 im Sinne der ber~its vorliegenden Vorschläge C:'Cj' 

Interossonvertretungen vorgelegt werden kann .. , 
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nie zu den Kriegsopferrenten geleisteten Ernährungszulagen haben 
. (, 

ihren Ursprung im Bundosgesetz vom 15.Oktober 1948, BGBl.Nr.219, das seinerzeit 

im Z'l!-sammenhang mit der Lohn-Preisregelung beschlossen worden war. Im 

Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten, in 10nen in späterer Folge die Ernährungs­

zulagen in die Grundleistung ( Lohn, Gehalt, Ponsion, Sozialv~rsicho rungs-

rente usw.) eingobaut 'wurden, b ostohen sie) in c.er KriGgsopferversorgung als 

selbständige LeistungGn weiter. Die; Ernährungszulage beträgt seit 

16.Juli 1951 für Schvverbeschädigto, Elternpaare und männli ehe Empfänger 

einer Elternteilrente monatlich 239 S, für VTi tVlen 9 we iblichG Empfänger 

einer Elternteilrente und eine kleJne Gruppe von Waisen monat lieh 14 7 S. 

Das Gesetz enthält eine Reihe von Gründen, die den Anspruch auf' Ernährungs­

zulage ausschliessen9 als wichtigste sind davon zu nennen: Selbständige 

Erwerbstätigkeit, Entgelt aus oinem Dienst odor Lehrverhältnis, Bezug eines 

Ruhe(Versorgungs)gonusses, ein den Lebensunterhalt sicherndes Ausgedinge 

sowie der Bezug wiederkehrender Geldleistungen aus der Sozialversicherung 

o der der Arbcei tslo senvorsicherung 0 der einer Kinderbeihilfe • DioBe Aus­

schliossungsgTÜnde haben ~um Teil eine absolute, von der Höhe des Ein­

kommens unabhängige wirkung (boi selb ständiger Erwerbstätigkeitoder dom 
odor Ar~b eit slosenversicherung 

Bezug von Leistungen aus der Sozialversicherung ja der . einer Kindorbeihilfe) 9 

in anderen Fällen 'ist der Betrag, UHl den das Einkommen den vollen Satz der 

Ernährungszula.ge nicht erreicht, als Ernährungszulage zu gewähren .. 

Ilas in der Kriegsopferversorgung noch bestehende Systen der Ernährungs­

zulagen ist z'vveifellos überholt. nas Bundesministerium für soziale Vervvaltung 

hat daher bereits vor längerer Zeit Vorbereitungen für den Ersatz der Er­

nährungszulagen getroffon .. Es ist in Aussicht genommen, bei einom Ersatz 

der Ernährungszulagen durch Ve,rsorgungsleistliingen, die in Kriegsopfor­

vcrsorgungsgesotz selbst verankert sind, die derz oitigen Ausschli essungs­

gründe, die untoreinandcr keinGn organischen Zusammcn..hang aufweisen und 

lediglich ~aus den Gründen der Entstehung dos GcsetzGs erklärt werden können, 

durch eine einheitliche, dem berechtigten IntL-rcsson der Kriegsopfer ent-­

sprechonde Regelung zu ersetzen. Glcichz,.i tig wird os erfordorlich se in~ 

auch do.s Bundesgese tz über 1J7ohnungsboihilfcn, BGBl.Nr .. 299/1951, abzuändern 9 

weil derze it hins ichtlich der Empfängor wioderkehronder Gel dl eistu.ngen 

aus der Kriegsopferv ersorgung dor Anspruch auf Wohnungsbeihilfe an den 

Bezug der Ernährungszulage gebuncton ist .. 

:iJach Klärung aller mit di osem Problem im Zusammonhang stehende n Fragen 

'würde dor Einbringung einer diesbezüglichen Rcgiorung,svor1age vorausS icht­

licht nichts im woge stehen. -.-.,-. -,.-
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